
Beschlussauszug
aus der

öffentlichen/nichtöffentlichen Sitzung der Gemeindevertretung 
der Gemeinde Roggentin 

vom 03.09.2018

Top 9 Aufstellungs-, Entwurfs- und Auslegungsbeschluss zur 8. Ände-
rung des Bebauungsplans Nr. 1 der Gemeinde Roggentin
BV/BAU/891/2018

Beschluss:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Roggentin beschließt in ihrer Sitzung am 03.09.2018 
die 8. Änderung des Bebauungsplans Nr.1 der Gemeinde Roggentin mit folgenden Punkten:

1. Der am 26.08.1991 als Satzung beschlossene, seit dem 19.04.1995 rechtskräf-
tige und zwischenzeitlich einer 7. Änderung unterzogene Bebauungsplan Nr. 1 
für das Gebiet zwischen Roggentin und Neu Roggentin soll erneut im vereinfach-
ten Verfahren gemäß § 13 BauGB geändert werden. 

Gegenstand der 8. Änderung soll die Ergänzung der textlichen Festsetzungen 
zur zulässigen Art der baulichen Nutzung innerhalb des Sondergebiets „Ein-
kaufszentrum“ um Räume für eine Arztpraxis oder für freie Berufe sein, die mit 
in ihrer Fläche dem Einzelhandel deutlich untergeordnet sind. Grundzüge der 
Planung werden nicht berührt. 

2. Von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 
1 BauGB wird aufgrund des § 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 BauGB abgesehen. 
 

3. Der Entwurf zur 8. Änderung des Bebauungsplans Nr. 1 für das Gebiet zwischen 
Roggentin und Neu Roggentin, bestehend aus dem Text und die Begründung 
dazu werden in der vorliegenden Fassung gebilligt. 

4. Zur Beteiligung der Öffentlichkeit ist der Entwurf öffentlich auszulegen (§ 13 Abs. 
2 Satz 1 Nr. 2 i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB). 
Bei der ortsüblichen Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung ist darauf hin-
zuweisen, dass Stellungnahmen während der Auslegungsfrist von jedermann 
schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht werden können, dass nicht fristge-
recht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über die Satzung 
zur 8. Änderung des Bebauungsplans Nr. 1 unberücksichtigt bleiben können, und 
dass von einer Umweltprüfung abgesehen wird.

5. Von den Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange, deren Aufgaben-
bereich durch die 8. Änderung des Bebauungsplans Nr. 1 berührt werden kann, 
sind gemäß § 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB die Stellungnahmen 
einzuholen. Sie sind von der öffentlichen Auslegung zu unterrichten. 

6. Dieser Beschluss ist ortsüblich bekannt zu machen (§ 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB).

Die Ausführungen unter „Finanzielle Auswirkungen“ sind Bestandteil des Beschlusses.

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Anzahl der Vertreter: 13
davon anwesend: 7



Ja - Stimmen: 3
Nein - Stimmen: 1
Stimmenthaltungen: 3

Auf die Vorlage, welche allen Gremiumsmitgliedern zugegangen ist, wird verwiesen.
Sie ist Bestandteil der Niederschrift und der Urschrift als Anlage beigefügt.

Vorsitz: Schriftführung:

Vanessa Bölter
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